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der Kinder in der Regel von dem Elementarunterrichte der
unteren Klassen der Volksschule aus und sind daher als Mittel
der körperlichen Erziehung in den Unterrichtsplan der obligaten
Fortbildungsschulen, beziehungsweise Bürgerschulen aufzunehmen.

Die Entwicklung der körperlichen Erziehung in einzelnen
Staaten.

Unter den Läadern t welche für die körperliche Erziehung
der heranwachsenden Jugend sich besonders interessieren, zeichnet
sich die Schweiz dadurch aus, daß dort der Turnunter¬
richt für Knaben vom zehnten Lebensjahre an bis zum Austritte
aus der Primarschule als die erste Stufe der Vorbereitung für
den Militärdienst betrachtet und deswegen im Gegensätze zu
dem übrigen Volksschulwesen von Staatswegen geregelt wird.

Der Turnunterricht gliedert sich in zwei Stufen, von welchen
in der Regel die erste das 10., 11. und 12, die zweite das 13.,
14. und 15. Lebensjahr in sich schließt. Auf beiden Stufen sind
für den Turnunterricht jährlich mindestens 60 Stunden zu ver¬
wenden. Das Turnen ist bezüglich der Schulordnung, Disziplin,
Absenzen, Inspektion, Prüfungen, und soweit immer möglich, auch
bezüglich der Einordnung in die Stundenpläne den übrigen obli¬
gaten Fächern gleichzustellen. In dem Lehrbefähigungszeugnisse
der Lehramtskandidaten ist die Note im Turnen von der gleichen
Bedeutung, wie in jedem anderen obligaten Fache.

Die Gemeinden haben für die Beschaffung eines geeigneten
Turnplatzes zu sorgen, der trocken und möglichst in unmittel¬
barer Nähe des Schulhauses sein soll, und mindestens 8*2 Quadrat¬
meter Flächenraum für jeden Schüler einer gleichzeitig zu unter¬
richtenden Turnklasse zu umfassen hat. Ferner wird im Interesse
eines regelmäßigen Unterrichts die Erstellung eines geschlossenen,
ventilierbaren, hinlänglich hohen, hellen, womöglich heizbaren
Lokales von 3 Quadratmeter Fläche für jeden Schüler einer Turn¬
klasse empfohlen.

Eine besondere Instruktion von 22. September 1899 setzt
an erforderlichen Turngeräten fest: Eisenstäbe, Springei und
Sturmbretter, Klettergerüste oder Recke, Stemmbalken oder Barren,
als Spielgeräte: Schlagball und Schlagholz, Fußball, Stoßball,
Flaggenstäbe, Ziehtau und Eisenkugeln
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